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Du hast lediglich den Anspruch, dass man nach einer Verwendungsmöglichkeit Landesweit
sucht. Hierzu gibt es in NRW das Projekt Vorfahrt für Weiterbeschäftigung. Dieses ist für die
Suche , Vermittlung und Beratung zuständig. Das kann dann bis zu einer endgültigen Absage
auch Mal drei Jahre dauern. Verpflichtet bist Du zu gar nichts . Häufig muss Du Dich sogar
selbst auf diese Stellen erst einmal bewerben. Auch wenn es der Suche nach der Nadel im
Heuhaufen gleicht. Ich kenne einen Kollegen , der auf die Art und Weise beim Finanzamt
untergekommen ist. War für ihn genau das Richtige ��. Auf jeden Fall gewinnt man Zeit, in der
man erst einmal die vollen Bezüge weiter bekommt.

Google Mal im Netz nach Vorfahrt für Weiterbeschäftigung
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